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Die Demokratie
setzt die Vernunft im Volke

voraus, die sie erst
hervorbringen soll.

Karl Jaspers

Ritter Schorsch

Dieser 20.Oktober
Wenigstens auf dem Gebiet der Volksbegehren

sind wir noch immer ein Land der nahezu

unbegrenzten Möglichkeiten. Wir brauchen nur
genug Unterschriften aufzubringen, 50 000 nämlich,

und dafür zu sorgen, dass unsere Initiative
nicht verschiedenartige Postulate umfasst,
sondern nur eines dann sind unseren Wünschen
keine Schranken mehr zu setzen. Selbst das

Begehren, der Bund habe Massnahmen gegen den

Gletscherschwund zu treffen, kann eingereicht,
von Volk und Ständen angenommen werden und
hiermit Eingang in die schweizerische
Bundesverfassung finden, über der zu lesen steht: «Im
Namen Gottes, des Allmächtigen.» Zu einer
Gletscherschwund-Initiative haben wir es bisher,
bei aller Lust an Volksbegehren, nicht gebracht,
wohl aber zu einer, die uns im Falle der
Annahme dazu nötigen würde, während der nächsten

drei Jahre im Durchschnitt täglich 500
Ausländer aus unserem gastlichen Lande abzuschieben.

Vielleicht sollte man statt «täglich» besser

«nächtlich» sagen, weil Deportationen ja bei

Nacht und Nebel stattzufinden pflegen und

um Deportationen ginge es in der Tat: Wenn die

Hälfte unseres Ausländerbestandes bis zum
1. Januar 1978 verschwinden soll, genügt es ja
nicht, alle Jahresaufenthalter hinauszuwerfen,
wir müssen vielmehr noch Tausende und
Abertausende austreiben, die seit mehr als zehn Jahren

in der Schweiz leben und deshalb nach

internationalen Vereinbarungen eine
unbefristete Aufenthaltsbewilligung haben. Glaubt
da noch einer, man dürfe sich auf einen
«freiwilligen Abzug» verlassen? Glaubt einer, unsere
Kantone wären imstande, Deportationskontingente

zu formieren und sie in irgendeiner
Abfolge über die Grenze zu treiben? Ist es

überhaupt erdenklich, dass zum Beispiel der Kanton
Tessin fähig und erst noch bereit wäre, 72 Prozent

seines Ausländerbestandes zu beseitigen?
So können wir am 20. Oktober zu dieser Initiative

zwar ja sagen aber anschliessend gibt es

weder vernünftige Regeln dafür, welche
Kategorien von Ausländern wir loswerden wollen,
noch wissen wir, wie wir diese Vertreibung
bewerkstelligen sollen. Etwas anderes allerdings
können wir heute schon wissen: dass es so, mit
diesem Stil von Ausländerpolitik, überhaupt
nicht geht. Also sollten wir aus purer Vernunft
darauf auch verzichten, bevor uns das Fiasko
ereilt.
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